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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Die LEG Solarprojekt Rheinland-Pfalz GmbH 
& Co. KG, welche die Entwicklung und Er-
richtung von Erneuerbare-Energien-Pro-
jekten betreibt, strebt die Errichtung einer  
kombinierten Agri-Photovoltaik-Freiflä-
chenanlage und Freiflächen-Photovoltaik-
Anlage in der Ortsgemeinde Sien der Ver-
bandsgemeinde Herrstein-Rhaunen an. 

Das Plangebiet befindet sich nordwestlich 
des Siedlungskörpers der Ortsgemeinde 
Sien sowie nördlich der B 270, in den Ge-
markungsbereichen „Auf‘m Mühlenberg“ 
und „Im Mühlenberg“, auf einer landwirt-
schaftlich genutzten Grünlandfläche.

Das Plangebiet ist insgesamt ca. 11,6 ha 
groß, wobei hiervon ca. 3,1 ha mit einer 
konventionellen Freiflächen-Photovoltaik-
Anlage und ca. 7,6 ha mit einer Agri-Photo-
voltaik-Freiflächenanlage belegt werden 
sollen. Der ca. 0,9 ha große Gewässerrand-
streifen des Mühlenbachs wird von einer 
Belegung ausgespart.

Unter Agri-Photovoltaik (Agri-PV) wird die 
kombinierte Nutzung ein und derselben 
Landfläche für landwirtschaftliche Produk-
tion als Hauptnutzung und für Strompro-
duktion mittels einer PV-Anlage als Sekun-
därnutzung verstanden.

Dass die landwirtschaftliche Nutzung mit 
der Errichtung und dem Betrieb einer Ag-
ri-Photovoltaik-Freiflächenanlage vereinbar 
ist, ist bereits durch die für beide Nutzun-
gen hohen Ertrags- und Wirkungsgrade be-
legbar. Der Verlust der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche ist gering, ebenso wie der Er-
tragsverlust. Zur Sicherstellung dieser An-
nahmen ist eine Einhaltung der entspre-
chenden DIN SPEC für Agri-PV vorgesehen. 

Die Erschließung des Plangebietes ist 
über einen von der B 270 abzweigenden 
Feldwirtschaftsweg gewährleistet, der von 
Westen an die Fläche heranführt.

Der Solarpark dient der regenerativen Er-
zeugung von Strom und der gleichzeitigen 
Reduzierung des Verbrauchs fossiler Ener-
gieträger.  

Die Bundesregierung verabschiedete mit 
dem „Osterpaket“ im Frühjahr 2022 die 
größte energiepolitische Gesetzesnovelle 
seit Jahrzehnten. Ziel ist der beschleunig-

te und konsequente Ausbau erneuerbarer 
Energien. Bis 2030 sollen der Anteil 
erneuerbarer Energien am Bruttostromver-
brauch auf mindestens 80 Prozent steigen.

In § 2 Satz 1 EEG 2023 wird der Errichtung 
von Anlagen zur Produktion erneuerbarer 
Energien, wie folgt Vorrang eingeräumt: 
„Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen 
sowie den dazugehörigen Nebenanlagen 
liegen im überragenden öffentlichen Inter-
esse und dienen der öffentlichen Gesund-
heit und Sicherheit. Bis die Stromerzeugung 
im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneut-
ral ist, sollen die erneuerbaren Energien als 
vorrangiger Belang in die jeweils durchzu-
führenden Schutzgüterabwägungen einge-
bracht werden.“

Die vorliegende Planung entspricht somit 
den energie- und klimaschutzpolitischen 
Zielsetzungen und -vorgaben des Bundes, 
was sich zusätzlich aus § 1a Abs. 5 BauGB 
ergibt.

Aktuell beurteilt sich die planungsrechtli-
che Zulässigkeit des Solarparks nach § 35 
BauGB (Außenbereich). Danach ist die Pla-
nung nicht realisierungsfähig. 

Um die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen zur Realisierung Freiflächen-
Photovoltaik-Anlage zu schaffen, hat die 
Ortsgemeinde Sien gemäß § 1 Abs. 3 und 
§ 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Be-
bauungsplanes „Auf‘m Mühlenberg“ be-
schlossen.

Für einen südlich angrenzenden und ca. 5,6 
ha großen Bereich wurden bereits 2024 mit 
dem Bebauungsplan „Auf‘m Mühlenberg“ 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
zur Errichtung einer Freiflächen-Photovolta-
ik-Anlage geschaffen.

Die genauen Grenzen des Geltungsberei-
ches sind der Planzeichnung des Bebau-
ungsplanes zu entnehmen. Er umfasst eine 
Fläche von insgesamt ca. 11,6 ha.

Parallel zum Bebauungsplan ist entspre-
chend § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprü-
fung durchzuführen. Der Umweltbericht ist 
gesonderter Bestandteil der Begründung. 

Mit der Erstellung des Bebauungsplanes 
und der Durchführung des Verfahrens ist 
die Kernplan Gesellschaft für Städtebau 

und Kommunikation mbH, Kirchenstraße 
12, 66557 Illingen, beauftragt worden.

Mit der Erstellung des Umweltberichtes 
ist die ARK - Umweltplanung und Consul-
ting Partnerschaft, Paul-Marien-Straße 18, 
66111 Saarbrücken beauftragt.

Flächennutzungsplan

Der vorliegende Bebauungsplan wider-
spricht dem Entwicklungsgebot nach § 8 
Abs. 2 BauGB, wonach Bebauungspläne 
aus dem Flächennutzungsplan zu entwi-
ckeln sind. 

Gemäß § 8 Abs. 4 S. 2 BauGB kann ein vor-
zeitiger Bebauungsplan aufgestellt werden, 
bevor der Flächennutzungsplan ergänzt 
oder geändert ist, wenn bei Gebiets- oder 
Bestandsänderungen von Gemeinden oder 
anderen Veränderungen der Zuständigkeit 
für die Aufstellung von Flächennutzungs-
plänen ein Flächennutzungsplan fort gilt. 

Im Hinblick auf den Zusammenschluss der 
beiden Verbandsgemeinden Herrstein und 
Rhaunen zum 01.01.2020 und dem da-
mit einhergehenden Planungsbedürfnis für 
einen neuen gemeinsamen Flächennut-
zungsplan kann der vorliegende Bebau-
ungsplan als vorzeitiger Bebauungsplan 
gem. § 8 Abs. 4 S. 2 BauGB aufgestellt wer-
den.

Der in Rede stehende Bebauungsplan be-
darf jedoch, da er nicht aus dem gültigen 
Flächennutzungsplan entwickelt ist, gemäß 
§ 10 Abs. 2 BauGB der Genehmigung durch 
die Kreisverwaltung Birkenfeld als höhe-
re Verwaltungsbehörde (vgl. § 1 Nr. 2 der 
Landesverordnung über die Zuständigkei-
ten nach dem Baugesetzbuch - ZuVO nach 
BauGB -).

Zielabweichungsverfahren

Aufgrund der Lage innerhalb eines Vorrang-
gebietes für Landwirtschaft hat die LEG So-
larprojekt Rheinland-Pfalz GmbH & Co. KG 
am 27.11.2023 bei der Struktur- und Ge-
nehmigungsdirektion Nord in Koblenz den 
Antrag auf Durchführung eines Zielabwei-
chungsverfahren (ZAV) eingereicht. Mit 
Zielabweichungsbescheid vom 16.01.2025 
(Az.: 1491 134 05/41) hat die Struktur- und 
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Genehmigungsdirektion Nord festgestellt, 
dass für die Planung und Errichtung eines 
Solarparks „Auf‘m Mühlenberg“ die Ab-
weichung von Ziel 83 des RROP RN 214 an-
tragsgemäß zugelassen wird und die Grund-
züge des regionalen Raumordnungsplans 
nicht berührt sind. Eine von dem Vorhaben 
ausgehende, raumbedeutsame Beeinträch-
tigung des großräumig ausgewiesenen Vor-
ranggebietes für die Landwirtschaft ist nicht 
anzunehmen. Mit der gegenständlichen 
Planung wird die betroffene Zielausweisung 
in ihrem Wesensgehalt nicht grundsätzlich 
berührt. Nach Z 83 RROP RN 2014 sind in 
Vorranggebieten für die Landwirtschaft nur 
Maßnahmen und Vorhaben zulässig, die auf 
Dauer mit der landwirtschaftlichen Nutzung 
vereinbar sind. Die Fläche wird derzeit als 
Grünland für die Milchviehhaltung genutzt. 
Während des Betriebszeitraumes der An-
lage steht die Fläche auf Grund der über-
wiegenden Nutzung als Agri-PVA weiterhin 
einer extensiven landwirtschaftlichen Nut-
zung zur Verfügung.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Der Geltungsbereich befindet sich nordwest-
lich des Siedlungskörpers der Ortsgemeinde 
Sien sowie nördlich der B 270, in den Ge-
markungsbereichen „Auf‘m Mühlenberg“ 
und „Im Mühlenberg“, auf einer landwirt-
schaftlich genutzten Grünlandfläche.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
wird wie folgt begrenzt:

•	 im Westen durch einen Bauernhof und 
daran angrenzende landwirtschaftlich 
genutzte Flächen.

•	 im Norden durch landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen,

•	 im Osten durch Waldflächen und die ge-
plante Freiflächen-Photovoltaik-Anlage 
„Auf‘m Mühlenberg“,

•	 im Süden durch die geplante Freiflä-
chen-Photovoltaik-Anlage „Auf‘m 
Mühlenberg“

Die genauen Grenzen des Geltungsberei-
ches sind der Planzeichnung des Bebau-
ungsplans zu entnehmen.

Nutzung des Plangebietes und 
Umgebungsnutzung

Das Plangebiet ist von einem Bauernhof, 
landwirtschaftlich genutzten Flächen  und 
Waldflächen sowie der geplante Freiflä-
chen-Photovoltaik-Anlage „Auf‘m Mühlen-
berg“ umgeben. 

Das Plangebiet stellt sich aktuell als land-
wirtschaftlich genutzte Grünlandfläche dar.

Eigentumsverhältnisse

Das Plangebiet befindet sich vollständig im 
Privateigentum. Die Flächen werden für die 
Dauer des Betriebs von dem Betreiber des 
Solarparks gepachtet.

Topografie des Plangebietes

Der Geltungsbereich weist ein deutliches 
Gefälle auf. Das Plangebiet fällt von Nord-
westen nach Südosten um bis zu ca. 49 m 
ab. Der nordwestliche Rand des Geltungs-
bereiches liegt auf einer Höhe von ca. 393 
m ü.NN, die südöstliche Ecke des Geltungs-
bereiches hingegen auf ca. 344 m ü.NN.

Die Topografie wirkt sich trotzdem in kei-
ner Weise auf die Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes aus. 

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Orthophoto mit Lage des Plangebietes (weiße Balkenlinie) und Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Auf‘m Mühlenberg“ von 2024 (rote Balkenlinie); ohne Maßstab; 
Quelle: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2024); Bearbeitung: Kernplan

Sien

Plangebiet

B 270

BP „Auf‘m
  M

ühlenberg“
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Verkehrsanbindung

Die Erschließung des Plangebietes ist 
über einen von der B 270 abzweigenden 
Feldwirtschaftsweg gewährleistet, der von 
Westen an die Fläche heranführt.

Für die Errichtung bzw. den Betrieb der 
Photovoltaikfreiflächenanlage sind lediglich 
Zuwegungen für die Anlieferung und War-
tung der Module notwendig. Darüber hi-
nausgehende verkehrliche Erschließungs-
maßnahmen sind nicht erforderlich. 

Infrastruktur

Zur Einspeisung des gewonnenen Stromes 
in das Stromnetz werden die Module auf 
dem Feld zu Strängen zusammengeschaltet 
und durch Kabel in die Wechselrichter ge-
leitet. Die Wechselrichter werden entweder 
als String-Wechselrichter oder als sog. Zen-
tralwechselrichter in Kompaktstationen inkl. 
Trafostationen auf der Fläche installiert.

Um den Netzanschlusspunkt zu erreichen, 
muss eine unterirdische Kabeltrasse verlegt 
werden.

Außerdem ist es möglich, dass der Solarpark 
in Zukunft mit einem Stromspeicher kombi-
niert wird.

Es fällt kein Schmutzwasser innerhalb des 
Plangebietes an.

Das gesamte Gebiet wird zum Schutz vor 
Vandalismus und Diebstahl eingezäunt, im 
Bereich der Zuwegungen sind Tore vorge-
sehen.

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

In der Standortsuche wurden vorab EEG-
förderfähige Alternativen auf zivilen und mi-
litärischen Konversionsflächen gem. Grund-
satz G 166 LEP IV ausgeschlossen. Bislang 
stehen keine militärischen Konversionsflä-
chen in Herrstein-Rhaunen zur Verfügung, 
da der „Truppenübungsplatz Baumholder“ 
auch innerhalb der Verbandsgemeinde 
Herrstein-Rhaunen noch in Betrieb ist. Zivi-
le Konversionspotenziale mit hinreichender 
Größe für eine PV-FFA (ca. 0,5 ha) stehen 
aufgrund des strukturschwachen Charak-
ters der Verbandsgemeinde nicht zur Ver-
fügung.

Zwar sind die künftigen Bestimmungen der 
dritten Teilfortschreibung des RROP noch 
nicht abschließend festgelegt, es wurden je-
doch künftige Vorbehaltsgebiete für PV-FFA 
öffentlich ausgelegt. Diese ca. 20 Standorte 
beginnen ab einer Flächengröße von 20 ha 
und sollen überschlägig für die hiesige Al-
ternativenprüfung herangezogen werden.

•	 Standorte Kategorie A: Hohe Einsehbar-
keit von umliegenden Siedlungsgebie-
ten, (teilweise) Überlagerung mit 
Vorranggebiet für Landwirtschaft. 

•	 Standorte Kategorie B: Hohe Einsehbar-
keit von umliegenden Siedlungsgebie-
ten. 

•	 Standorte Kategorie C: überwiegende 
Lage in Vorranggebiet für Landwirt-
schaft. 

Gleichzeitig liegen die künftigen Vorbe-
haltsgebiete für PV-FFA im Gegensatz zum 
Standort in Sien alle im Landschaftsschutz-
gebiet „Hochwald - Idarwald mit Randge-
bieten“ (LSG-7134-010), was insbesonde-
re die Standorte der Kategorie C (Lage in 
Vorranggebiet für Landwirtschaft) vom fa-
vorisierten Standort in Sien unterscheidet. 

Vorranggebiete für Landwirtschaft und künftige Vorbehaltsgebiete für PV-FFA (3. Teilfortschreibung des RROP) in der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen; ohne Maß-
stab; Quelle Hintergrund: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2023, Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.
pdf, Bearbeitung Kernplan; Bearbeitung: Kernplan

PlangebietPlangebiet

künftiges VBG PV-FFA

VRG Landwirtschaft

Truppenübungsplatz

A

A B

A

B

A

C

C
C
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In Verbindung mit der geringeren Fernwirk-
samkeit und Flächengröße (ca. 11,6  ha) 
und ohne Einwirkung auf ein Landschafts-
schutzgebiet stellt sich der gewählte Stand-
ort als verträglicher heraus. 

In der Planung für die Nutzung der 11,6 
Hektar großen Fläche nahe der Hofstelle 
wird ein ausgewogener Ansatz verfolgt, der 
nach eingehender Variantenprüfung sowohl 
landwirtschaftliche als auch erneuerbare 
Energieinteressen berücksichtigt. Besonders 
hervorzuheben ist dabei die geplante Errich-
tung einer Agri-Photovoltaik-Freiflächenan-
lage auf 70% des Geländes, um diesen Teil-
bereich doppelt nutzbar zu machen. Die-
ser Technologie-Ansatz ermöglicht es, das 
Grünland weiterhin effektiv landwirtschaft-
lich zu nutzen, und entspricht den Anforde-
rungen der DIN SPEC 91434, welche insbe-
sondere Einbußen des landwirtschaftlichen 
Ertrags auf maximal 15% beschränkt. Die 
Nutzung als Agri-PV ist mit dem landwirt-
schaftlichen Vorranggebiet vereinbar, da sie 
die bisherige landwirtschaftliche Nutzung 
nicht wesentlich beeinträchtigt.

Der südöstliche Abschnitt von etwa 3,1 
Hektar weist niedrige Bodenwertzahlen 
auf, was auf eine eingeschränkte landwirt-
schaftliche Nutzbarkeit hinweist. Diese Ein-
schränkung ergibt sich vor allem aus der 
Hanglage und den Bodenbedingungen, die 
den landwirtschaftlichen Ertrag und die Be-
wirtschaftbarkeit mindern. Gleichzeitig bie-
tet diese spezifische Fläche aufgrund ihrer 
Ausrichtung und Exposition ein besonders 
hohes Potenzial für Photovoltaik-Erträ-
ge. Diese Kombination von Faktoren – re-
duzierte landwirtschaftliche Eignung einer-
seits und hohes Solarenergiepotenzial an-
dererseits – gebieten vernünftigerweise an 
dieser Stelle die Errichtung einer konven-
tionellen PV-Anlage. Im Vergleich zu einer 
Agri-PV-Anlage, die eine Kombination aus 
landwirtschaftlicher Nutzung und Ener-
giegewinnung darstellt, ist in diesem Fall 
die konventionelle PV-Anlage vorteilhaf-
ter, da die landwirtschaftliche Produktivität 
der Fläche ohnehin begrenzt ist. Zudem er-
möglicht die konventionelle PV-Installation 
auf dieser speziellen Fläche eine effiziente-
re Nutzung für die Energiegewinnung, wäh-
rend gleichzeitig die Möglichkeit bestehen 
bleibt, die Fläche – wenn auch in begrenz-
tem Umfang – für die extensive Gewinnung 
von Futterpflanzen für die Milchviehhaltung 
zu nutzen. Dies schafft einen Ausgleich zwi-
schen der Maximierung der Energieerzeu-
gung und der Möglichkeit, auf dieser Flä-
che extensiv Futterpflanzen für die Milch-
viehhaltung zu gewinnen.

Zudem bleibt zu betonen, dass die gesam-
te Fläche von 11,6 Hektar seit Jahrzehnten 
ausschließlich für die Milchviehhaltung ge-
nutzt wird, Ackerbau ist nicht wirtschaftlich 
darstellbar. Dies unterstreicht die Synergien 
der Integration der Agri-PV-Technologie, die 
eine konfliktfreie Fortführung der bestehen-
den landwirtschaftlichen Nutzung ermög-
licht und gleichzeitig erneuerbare Energien 
fördert. Insgesamt stellt das vorgeschlage-
ne Konzept somit eine ausgewogene Lö-
sung dar, die sowohl den landwirtschaft-
lichen Anforderungen als auch den Zielen 
der nachhaltigen Energiegewinnung ge-
recht wird. 

Darüber hinaus soll die vorliegende Pla-
nung die südlich angrenzend geplante und 
5,6  ha große Freiflächen-Photovoltaik-An-
lage „Auf‘m Mühlenberg“ ergänzen, um 
die zu errichtende Infrastruktur und Verka-
belung besser auszulasten, sowie dadurch 
die Kosten für den Netzanschluss, die Ins-
tallation und Wartung zu senken.

Aufgrund des überragenden öffentlichen 
Interesses, sowie der Bedeutung für die 
öffentliche Sicherheit kommt erneuerba-
ren Energien in der Schutzgüterabwägung 
gem. §  2 EEG 2023 eine Vorrangstellung 
zu. Diese Bedeutung verdrängt das Gewicht 
potenziell raumordnerisch besser geeigne-
ter, jedoch eigentumsrechtlich oder tech-
nisch nicht realisierbarer Standorte.

Weitere Standortalternativen ergaben sich 
aufgrund harte Kriterien, wie z.B. die La-
ge in naturschutz- bzw. wasserhaushalts
rechtlichen Schutzgebieten, der Flächen
verfügbarkeit und der Erschließung zur In-
stallation und für Wartungszwecke nicht. 
Zuletzt wurden stark einsehbare Standorte 
ausgeschlossen.
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan LEP IV, Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe (Gesamtfortschreibung 2014 (ge-
nehmigt am 21. Oktober 2015),Teilfortschreibung (genehmigt am 4. Mai 2016)) und 2. Teilfortschreibung (verbindlich 
seit 19. April 2022))

zentralörtliche Funktion Ortsgemeinde ohne Gemeindefunktion

Ziele und Grundsätze gem. 4. Teilfort-
schreibung LEP IV vom 17. Januar 2023

G 161

•	 „Die Nutzung erneuerbarer Energieträger soll an geeigneten Standorten ermöglicht 
und im Sinne der europäischen, bundes- und landesweiten Zielvorgaben ausgebaut 
werden. Die Träger der Regionalplanung sollen im Rahmen ihrer Moderations-, Koor-
dinations- und Entwicklungsfunktion darauf hinwirken, dass unter Berücksichtigung 
der regionalen Besonderheiten die Voraussetzungen für den weiteren Ausbau von 
erneuerbaren Energien geschaffen werden.“

Begründung/Erläuterung zu G 161

•	 „Die Lösung raumordnerischer Konflikte in Bezug auf die Umsetzung energiepoliti-
scher Vorgaben ist eine wichtige Aufgabe der Regionalplanung. Auftretende Nut-
zungskonflikte zum Beispiel zwischen der Sicherung des Freiraums und der Nutzung 
freiraumaffiner energetischer Potenziale sind hier zu lösen. Aufgrund der mit der Nut-
zung erneuerbarer Energien verbundenen Eingriffe sind beispielsweise die Belange 
des Arten- und Biotopschutzes, der Schutz des Landschaftsbildes oder die Belange 
von Erholung und Fremdenverkehr mit den Anforderungen an Klima- und Ressour-
censchutz oder der Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe in Einklang zu brin-
gen.“

G 166

•	 „Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen insbesondere auch entlang von linienförmi-
gen Infrastrukturtrassen errichtet werden. Bei der Berücksichtigung von ertrags-
schwachen landwirtschaftlichen Flächen soll die jeweilige regionaltypische Ertrags-
messzahl zu Grunde gelegt werden.“

Begründung/Erläuterung zu G 166

•	 „Auch bei der Errichtung von selbstständigen Photovoltaikanlagen soll dem Gedan-
ken des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden sowie der Berücksichtigung von 
Schutzaspekten Rechnung getragen werden. Daher kommen insoweit insbesondere 
zivile und militärische Konversionsflächen sowie ertragsschwache, artenarme oder 
vorbelastete Ackerflächen, Grünlandflächen als Standorte in Betracht. Durch natur-
verträgliche und biodiversitätsfreundliche Ausgestaltung der Freiflächen-Photovolta-
ikanlagen, die nur eine geringe oder gar keine Eingriffskompensation erforderlich 
macht, kann dem Gedanken des Flächensparens ebenfalls Rechnung getragen wer-
den. Auch die Nutzung von Deponieflächen kann in Frage kommen.

•	 Hinweise zu artenarmen Acker- und Grünlandbiotopen lassen sich aus der Kartieran- 
leitung der Biotoptypen in Rheinland-Pfalz ableiten, die im Landschaftsinformations- 
system der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz (LANIS) unter „Fachinformatio-
nen Biotope“ zu finden ist. Gesetzlich geschützte Grünlandbiotope sind stets arten-
reich und zählen daher nicht zu den artenarmen Biotoptypen. Hinweise zur Ertrags-
schwäche lassen sich z. B. auch aus der Bodenwertzahl ableiten, die jedoch regional 
zu differenzieren ist. Als Kenngröße ist hierzu die Ertragsmesszahl (EMZ) gemäß § 9 
des Bodenschätzungsgesetzes vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150; 3176), zu-
letzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 26. November 2019 (BGBl. I S. 
1794), heranzuziehen. Die landesweite durchschnittliche EMZ liegt bei ca. 35. Ent-
sprechend kann landesweit davon ausgegangen werden, dass Flächen mit einer EMZ 
kleiner als 35 tendenziell ertragsschwächer sind. Im Speziellen können auf Ebene der 
zuständigen kommunalen Verwaltungseinheiten die lokal typischen durchschnittli-
chen EMZ abweichen. In diesen Fällen sollen die jeweils zuständigen Träger der 
Bauleitplanung die lokal typischen durchschnittlichen EMZ zur angemessenen Be-
rücksichtigung der wirtschaftlichen Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe ihrer
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Kriterium Beschreibung

Abwägung zugrunde legen.

•	 Großflächige Photovoltaikanlagen, die im Außenbereich als selbstständige Anlagen 
errichtet werden sollen, sind nach dem geltenden Baugesetzbuch grundsätzlich nur 
im Rahmen der gemeindlichen Bauleitplanung zulässig.“

Ziele und Grundsätze gem. 2. Teilfort-
schreibung RROP Rheinhessen-Nahe vom 
19. April 2022

•	 Vorranggebiet für die Landwirtschaft (Z)

Z 83: 

•	 „In Vorranggebieten für die Landwirtschaft hat die nachhaltige landwirtschaftliche 
Bodennutzung Vorrang vor konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungsansprü-
chen. Es sind dort nur Maßnahmen und Vorhaben zulässig, die auf Dauer mit der 
landwirtschaftlichen Nutzung vereinbar sind.“

Mit Zielabweichungsbescheid vom 16.01.2025 (Az.: 1491 134 05/41) hat die Struktur- 
und Genehmigungsdirektion Nord festgestellt, dass für die Planung und Errichtung eines 
Solarparks „Auf‘m Mühlenberg“ die Abweichung von Ziel 83 des RROP RN 214 antrags-
gemäß zugelassen wird und die Grundzüge des regionalen Raumordnungsplans nicht 
berührt sind. Eine von dem Vorhaben ausgehende, raumbedeutsame Beeinträchtigung 
des großräumig ausgewiesenen Vorranggebietes für die Landwirtschaft ist nicht anzu-
nehmen. Mit der gegenständlichen Planung wird die betroffene Zielausweisung in ihrem 
Wesensgehalt nicht grundsätzlich berührt. Nach Z 83 RROP RN 2014 sind in Vorrangge-
bieten für die Landwirtschaft nur Maßnahmen und Vorhaben zulässig, die auf Dauer mit 
der landwirtschaftlichen Nutzung vereinbar sind. Die Fläche wird derzeit als Grünland für 
die Milchviehhaltung genutzt. Während des Betriebszeitraumes der Anlage steht die Flä-
che auf Grund der überwiegenden Nutzung als Agri-PVA weiterhin einer extensiven land-
wirtschaftlichen Nutzung zur Verfügung.

Landschaftsprogramm Gemäß Themenkarte „Landschaftstypen“ des Landschaftsprogramms zum LEP IV befin-
det sich der Untersuchungsbereich innerhalb einer Waldbetonten Mosaiklandschaft 
(Grundtyp).

Das Untersuchungsgebiet gehört innerhalb der naturräumlichen Einheit zum 
Landschaftsraum „Saar-Nahe-Bergland“ (19), genauer zu den „Sien-Lauschieder Höhen-
rücken“ (193.11 ).
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Kriterium Beschreibung

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

•	 Der Geltungsbereich befindet sich nicht innerhalb eines Natura 2000- oder Natur-
schutz-Gebietes.

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz, Wasserschutz-, Über-
schwemmungsgebiete, Geschützte Land-
schaftsbestandteile, Nationalparks, Natur-
park, Biosphärenreservate

Innerhalb oder im näheren Umfeld des räumlichen Geltungsbereiches befinden sich keine 
Schutzgebiete. 

Kulturdenkmäler nach § 8 
DSchG Rheinland-Pfalz

•	 In der Fundstellenkartierung der Direktion Landesarchäologie sind im südlich gelege-
nen Umfeld des Geltungsbereiches mehrere Fundstellen verzeichnet. Bei den Fund-
stellen Sien 9 und 11 (GDKE interne Bezeichnung) wurden römerzeitliche Siedlungs- 
und Grabbefunde festgestellt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 
Fundstellen bis in den Geltungsbereich erstrecken. Die Landesarchäologie Trier ordnet 
die Geltungsfläche deshalb als archäologische Verdachtsfläche ein.

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere 
und Pflanzen

Da von dem Planvorhaben keine Bäume und Gehölzbestände betroffen sind, sind 
keine speziellen Rodungszeiten vorzugeben, die zum allgemeinen Schutz wild lebender 
Pflanzen und Tiere gemäß § 39 BNatSchG notwendig wären.

Hochwasserschutz / Starkregenvorsorge

•	 Gemäß den Sturzflutgefahrenkarten des Landes Rheinland-Pfalz ist das Plangebiet 
im Falle eines Starkregenereignisses gefährdet. Annahme für diese Aussage ist ein 
außergewöhnliches Starkregenereignis mit einer Regendauer von einer Stunde (SRI 
7). In Rheinland-Pfalz entspricht dies einer Regenmenge von ca. 40 – 47 mm (bzw. l/
m²) in einer Stunde. Im Falle eines solchen Ereignisses werden für Teile des 
Plangebietes Wassertiefen zwischen 5 und < 100 cm mit einer Fließgeschwindigkeit 
zwischen 0,2 und < 2,0 m/s (kleinräumig ≥ 2,0 m/s) erreicht. Die maximalen Wasser-
tiefen und Fließgeschwindigkeiten stellen sich insbesondere entlang des Mühlen-
bachs ein. Höhere Wassertiefen sowie eine Ausdehnung der Überflutungsflächen sind 
bei intensiveren Starkniederschlägen möglich. Die Sturzflutgefahrenkarte sowie de-
taillierte Erläuterungen zu den darin enthaltenen Informationen (Wassertiefen, Fließ-
geschwindigkeiten und Fließrichtungen) können Sie unter folgendem Link abrufen: 
https://wasserportal.rlp-umwelt.de/servlet/is/10360/

•	 Die Gefährdungen durch Starkregen sollten in der Bauleitplanung berücksichtigt wer-
den. Die Errichtung der Photovoltaikanlagen und den dazugehörigen Bauwerken 
sollte in einer an mögliche Überflutungen angepassten Bauweise erfolgen und darf 
sich nicht negativ auf die Abflusskonzentration bei Starkregen auswirken. Abfluss-
rinnen (insbesondere im Bereich des Mühlenbachs) sollten von Bebauung freigehal-
ten werden und geeignete Maßnahmen (wie z.B. Notwasserwege) ergriffen werden, 
sodass ein möglichst schadloser Abfluss des Wassers durch die Bebauung gewähr-
leistet werden kann. Gemäß § 5 Abs. 2 WHG ist jede Person im Rahmen des Mögli-
chen und Zumutbaren verpflichtet, Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen 
Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen.
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Quelle: Sturzflutgefahrenkarte Rheinland-Pfalz; https://wasserportal.rlp-umwelt.de/servlet/is/10360/

Quelle: Sturzflutgefahrenkarte Rheinland-Pfalz; https://wasserportal.rlp-umwelt.de/servlet/is/10360/
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Kriterium Beschreibung

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Der vorliegende Bebauungsplan widerspricht dem Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 
BauGB, wonach Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind. 

Im Hinblick auf den Zusammenschluss der beiden Verbandsgemeinden Herrstein und 
Rhaunen zum 01.01.2020 und dem damit einhergehenden Planungsbedürfnis für einen 
neuen gemeinsamen Flächennutzungsplan kann der vorliegende Bebauungsplan als vor-
zeitiger Bebauungsplan gem. § 8 Abs. 4 S. 2 BauGB aufgestellt werden.

Der in Rede stehende Bebauungsplan bedarf jedoch, da er nicht aus dem gültigen Flä-
chennutzungsplan entwickelt ist, gemäß § 10 Abs. 2 BauGB der Genehmigung durch die 
Kreisverwaltung Birkenfeld als höhere Verwaltungsbehörde (vgl. § 1 Nr. 2 der Landes-
verordnung über die Zuständigkeiten nach dem Baugesetzbuch - ZuVO nach BauGB -).
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte
Art der baulichen Nutzung 

Sonstige Sondergebiete „Agri-
Photovoltaik-Freiflächenanlage“ 
(SOAGRI-PV)

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 
Abs. 2 BauNVO

Gemäß § 11 Abs. 1 BauNVO ist ein solches 
Gebiet als Sonstiges Sondergebiet festzu-
setzen, das sich von den Baugebieten nach 
den §§ 2 bis 10 BauNVO wesentlich unter-
scheidet. Gemäß Abs.  2 ist deren Zweck

bestimmung und die Art der Nutzung fest-
zusetzen.

Drei insgesamt ca. 7,6 ha große Teilberei-
che des Plangebietes sollen, wie bisher, in 
erster Linie landwirtschaftlich genutzt wer-
den. Ziel der vorliegenden Planung ist in 
diesen Teilbereichen die Nebennutzung mit 
einer Agri-Photovoltaik-Freiflächenanlage 
planungsrechtlich vorzubereiten. Deshalb 
sind Nebennutzungen in Form von Anlagen 
zur Erzeugung und Speicherung von Strom 
aus solarer Strahlungsenergie (Agri-Photo-
voltaik-Freiflächenanlage) zulässig.

Um auch künftig eine landwirtschaftliche 
Nutzbarkeit sicherzustellen wird der Nut-
zungskatalog auf eine Agri-Photovoltaik-
Freiflächenanlage beschränkt, die den An-
forderungen der entsprechenden DIN SPEC  
entspricht. 

Die Ausrichtung und Abstände zwischen 
den Modulreihen sind nicht in der DIN SPEC 
festgelegt. Diese müssen allerdings entspre-
chend der Lichtverfügbarkeit und -homo-
genität geplant und ausgerichtet werden. 
Die Abstände sollen so gewählt werden, 
dass der technoökologische Synergieeffekt 
durch Beschattung und die Lichthomogeni-

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplanes; ohne Maßstab; Quelle: Kernplan

TEIL A: PLANZEICHNUNG

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes gelten u.a. folgende Ge-
setze und Verordnungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348).

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 176).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts (PlanZV) vom 
18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 
(BGBI. 2025 I S. 189).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 323).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306).

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 9. Januar 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 4). 

• Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 
(BGBl. I S. 1066), zuletzt geändert durch Artikel 23 
des Gesetzes vom 18. Dezember 2025 (BGBl. 2025 
I Nr. 347).

• Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz (LBauO) in 
der Fassung vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19. No-
vember 2025 (GVBl. S. 672, 673).

• Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 
1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 
6 des Gesetzes vom 20. Dezember 2024 (GVBl. S. 
473, 475).

• Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von 
Natur und Landschaft Rheinland-Pfalz (Landesna-
turschutzgesetz - LNatSchG -) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 06. Oktober 2015 (GVBI. S. 
283), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 22. Dezember 2025 (GVBl. S. 707).

• Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. Juli 2005 
(GVBl. S. 302), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287).

• Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. März 
1978 (GVBl. S. 159), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (GVBl. S. 
738).

• Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Lan-
deswassergesetz - LWG -) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 2015 (GVBl. S. 127), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 
2025 (GVBl. S. 728).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

VERFAHRENSVERMERKE
• Der Ortsgemeinderat hat am __.__.____ die Ein-

leitung des Verfahrens zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss, diesen Be bau ungs plan aufzustellen, 
wurde am __.__.____ ortsüblich bekanntgemacht 
(§ 2 Abs. 1 BauGB).

Sien, den __.__.____

________________
 Der Ortsbürgermeister

• Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel-
tungsbereich des Bebau ungs planes gelegenen 
Flurstücke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeich-
nungen mit dem Liegen schaftskataster überein-
stimmen.

• Die Öffentlichkeit wurde in der Zeit vom __.__.____ 
bis einschließlich __.__.____ frühzeitig beteiligt  
und von der Planung unterrichtet (§  3 Abs.  1 
BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden, deren Aufga-
benbereich von der Planung berührt werden kann, 
wurden mit elektronischem Schreiben vom 
__.__.____ frühzeitig beteiligt und von der Pla-
nung unterrichtet und um Äußerung auch im Hin-
blick auf den erforderlichen Umfang und 
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach §  2 
Abs.  4 BauGB (Scoping) aufgefordert (§ 4 Abs. 1 
BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum __.__.____ 
zur Stellung nahme eingeräumt.

• Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 
__.__.____ den Entwurf gebilligt und die
 Veröffentlichung des Bebauungsplanes im Internet 
inkl. einer Auslegung beschlossen (§ 3 Abs. 2 
BauGB).

• Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) 
sowie der Begründung mit Umweltbericht, wurde 
in der Zeit vom __.__.____ bis ein schließlich 
__.__.____ im Internet veröffentlicht und zur An-
sicht und zum Herunterladen bereitgehalten (§ 3 
Abs. 2 BauGB). Zusätzlich fand eine öffentliche 
Auslegung statt.

• Ort und Dauer der Veröffentlichung im Internet und 
der Auslegung wurden mit dem Hinweis, dass Stel-
lungnahmen während der Veröffentlichungsfrist 
von jedermann elektronisch per Mail, oder bei Be-
darf schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben 
werden können, und dass nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben 
können, am __.__.____ ortsüblich bekannt ge-
macht (§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden wurden mit 
Schreiben vom __.__.____ von der Veröffentli-
chung im Internet / Auslegung elektronisch be-
nachrichtigt (§  3 Abs.  2 BauGB und §  4 Abs.  2 
BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine 
Frist bis zum __.__.____ zur Stellung nahme ein-
geräumt. 

• Während der elektronischen Beteiligung, Veröffent-
lichung im Internet / Auslegung gingen seitens der 
Öffentlichkeit, Behörden und der sonstigen Träger 
öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden 

Anregungen und Stellungnahmen ein. Die Abwä-
gung der vorgebrachten Bedenken und Anregun-
gen erfolgte durch den Ortsgemeinderat am 
__.__.____. Das Ergebnis wurde denjenigen, die 
Anregungen und Stellungnahmen vorgebracht ha-
ben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 6 BauGB).

• Der Ortsgemeinderat hat am __.__.____ den Be-
bauungsplan als Satzung beschlossen (§ 10 Abs. 1 
BauGB). Der Bebauungsplan besteht aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) so-
wie der Begründung mit Umweltbericht.

• Der Bebauungsplan wurde gem. § 10 Abs. 2 BauGB 
der höheren Verwaltungsbehörde, der Kreisverwal-
tung Birkenfeld, zur Genehmigung vorgelegt. 

• Der Bebauungsplan wurde gem. § 10 Abs. 2 BauGB 
von der höheren Verwaltungsbehörde, der Kreisver-
waltung Birkenfeld, genehmigt.

Az.:_____________

Kreisverwaltung Birkenfeld

Birkenfeld, den __.__.____

• Der Bebauungsplan wird hiermit als Satzung aus-
gefertigt.

Sien, den __.__.____

________________
 Der Ortsbürgermeister

• Die Genehmigung der Kreisverwaltung Birkenfeld 
wurde am __.__.____ ortsüblich bekannt ge-
macht (§ 10 Abs. 3 BauGB). In dieser Bekanntma-
chung ist auf die Möglichkeit der Einsichtnahme, 
die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechts-
folgen der §§ 214, 215 BauGB, ferner auf Fälligkeit 
und Erlöschen der Entschädigungsansprüche gem. 
§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und 
§ 44 Abs. 5 BauGB und auf die Rechtsfolgen des 
§  24 Abs.  6 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz 
(GemO)

• Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und 
dem Textteil (Teil B), der Begründung und dem 
Umweltbericht sowie der zusammenfassenden Er-
klärung, in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

Sien, den __.__.____

________________
 Der Ortsbürgermeister

Bearbeitet im Auftrag der
Ortsgemeinde Sien
Im Winkel 9
55758 Sien
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GENEHMIGUNG 

Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation mbH

Kirchenstraße 12 · 66557 Illingen
Tel: 0 68 25 - 4 04 10 70 
email: info@kernplan.de

Geschäftsführer: 
Dipl.-Ing. Hugo Kern
Dipl.-Ing. Sarah End

Teil A: Planteil
Solarpark Auf´m Mühlenberg (Teil 2)
Bebauungsplan in der Ortsgemeinde Sien,
Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen

Maßstab 1:1000 im Original
Verkleinerung ohne Maßstab

0 10 50 100

PLANGEBIET

M 1:10.000; Quelle: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP<2025>, dl-de/by-2-0, www.lvermgeo.rlp.de [04.06.2025]

DIE KATASTERGRUNDLAGE IST IM ORIGINAL BESTÄTIGT.
Datengrundlage: Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung; Aktualität der Geobasisinformationen: 02.06.2025

M 1:1.000 im Original

0 10 50 100

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

SO
Agri-PV

SONSTIGES SONDERGEBIET „AGRI-PHOTOVOLTAIK-FREIFLÄCHENANLAGE“ 1-3 
(SOAGRI-PV1-3)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 11 BAUNVO)

SOPV
SONSTIGE SONDERGEBIETE „PHOTOVOLTAIK“ (SOPV)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 11 BAUNVO)

Anlagenhöhe 
HÖHE BAULICHER ANLAGEN, HIER: MAXIMALE HÖHE DER PHOTOVOLTAIK-ANLAGE 
ÜBER ANSTEHENDEM GELÄNDE
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 18 BAUNVO)

GRZ GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

GR MAXIMAL VERSIEGELBARE GRUNDFLÄCHE
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB U. § 23 ABS. 3 BAUNVO)

FLÄCHEN, DIE VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTEN BZW. NUR EINGESCHRÄNKT 
BEBAUBAR SIND, HIER: SCHUTZSTREIFEN MÜHLENBACH / SCHUTZSTREIFEN 
20-KV-FREILEITUNG OIE AG
(§ 9 ABS. 1 NR. 10 UND ABS. 6 BAUGB)

OBERIRDISCHE VERSORGUNGSLEITUNG, HIER: 20-KV-FREILEITUNG OIE AG 
(§ 9 ABS. 1 NR. 13 BAUGB)

WASSERFLÄCHE, HIER: MÜHLENBACH
(§ 9 ABS.1 NR. 16 BAUGB)

FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR 
ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT
(§ 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB)

V / M

MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON 
BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT (V = VERMEIDUNGSMASSNAHME; M = 
MINDERUNGSMASSNAHME) 
(§ 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB)

ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHER ART UND UNTERSCHIEDLICHES MASS DER 
NUTZUNG
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

HÖHENLINIEN (IST-ZUSTAND)
(QUELLE: LASERDATEN DGM1 - ©GEOBASIS-DE / LVERMGEORP 2025)

Baugebiet Anlagenhöhe

Grundfl ächenzahl max. Grundfl äche

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

Nutzungsart
SOPV

Anlagenhöhe 
3,5 m

GRZ
max. 0,8

GR
max. 2.000 qm

Nutzungsart
SOAgri-PV2

Anlagenhöhe 
5 m

GRZ
max. 0,7

GR
max. 500 qm

Nutzungsart
SOAgri-PV1

Anlagenhöhe 
5 m

GRZ
max. 0,6

GR
max. 500 qm

Nutzungsart
SOAgri-PV3

Anlagenhöhe 
5 m

GRZ
max. 0,7

GR
max. 2.500 qm
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tät möglichst hoch ist und negative Auswir-
kungen auf das Pflanzenwachstum vermie-
den werden. 

Weiterhin wurde die Zulässigkeit von An-
lagen festgesetzt, die erforderlich sind, um 
die angestrebte Nebennutzung zu realisie-
ren.

Zudem sind Anlagen zur Speicherung elek-
trischer Energie (Batteriespeicher) zulässig.

Zur internen Erschließung der Sonstigen 
Sondergebiete „Agri-Photovoltaik-Freiflä-
chenanlage“ sind Zuwegungen zulässig. 

Es ist davon auszugehen, dass das im 
Plangebiet anfallende Regenwasser - wie 
bisher - vor Ort versickern wird. Zur Ablei-
tung von nicht versickertem Regenwasser 
sind im Bedarfsfall entsprechende Einrich-
tungen zur Entwässerung (z.B. Entwässe-
rungsrinnen, -becken und -mulden) samt 
erforderlichem Zubehör zulässig.

Die Errichtung von Zäunen und Über
wachungskameras dient dem Schutz der 
Anlage vor Vandalismus und Diebstahl.

Sonstiges Sondergebiet 
„Photovoltaik“ (SOPV)

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §  11 
Abs. 2 BauNVO

Ziel der vorliegenden Planung ist, die Nut-
zung eines ca. 3,1 ha großen Teilbereichs 
des Plangebietes mit einer Freiflächen-
Photovoltaik-Anlage planungsrechtlich vor-
zubereiten.

Deshalb sind innerhalb des Sonstigen 
Sondergebietes „Photovoltaik“ (SOPV) An-
lagen zur Erzeugung und Speicherung von 
Strom aus solarer Strahlungsenergie, ein-
schließlich deren Nebenanlagen, zulässig. 

Weiterhin wurde die Zulässigkeit von An-
lagen festgesetzt, die erforderlich sind, um 
die angestrebte Hauptnutzung zu realisie-
ren.

Zudem sind untergeordnete Anlagen zur 
Speicherung elektrischer Energie (Batterie-
speicher) zulässig.

Zur internen Erschließung des Sonsti-
gen Sondergebietes „Photovoltaik“ sind 
Zuwegungen zulässig. 

Es ist davon auszugehen, dass das im 
Plangebiet anfallende Regenwasser - wie 
bisher - vor Ort versickern wird. Zur Ablei-
tung von nicht versickertem Regenwasser 

sind im Bedarfsfall entsprechende Einrich-
tungen zur Entwässerung (z.B. Entwässe-
rungsrinnen, -becken und -mulden) samt 
erforderlichem Zubehör zulässig.

Die Errichtung von Zäunen und Über
wachungskameras dient dem Schutz der 
Anlage vor Vandalismus und Diebstahl.

Bedingte Zulässigkeiten 

Gem. § 9 Abs. 2 BauGB

Innerhalb des Plangebietes werden Boden-
denkmäler vermutet. Durch die Festset-
zung  einer auflösend bedingten Zulässig-
keit wird sichergestellt, dass die baulichen 
Anlagen des Solarparks erst nach Vorlage 
einer denkmalschutzbehördlichen Erlaub-
nis und/oder baubegleitender fachgerech-
ter Bergung und Dokumentation errichtet 
werden dürfen.

Die Festsetzung der bedingten Zulässigkeit 
im dient der Sicherstellung, dass die in den 
Sonstigen Sondergebieten „Agri-Photovol-
taik-Freiflächenanlage“ 1-3 (SOAGRI-PV1-3)
vorgesehene Nutzung tatsächlich als Ag-
ri-Photovoltaik und damit als mit der land-
wirtschaftlichen Nutzung vereinbare Dop-
pelnutzung umgesetzt wird.

Durch die Verknüpfung der Errichtung/Inbe-
triebnahme mit dem vorherigen Vorliegen 
eines landwirtschaftlichen Nutzungskon-
zepts gemäß DIN SPEC 91434 (jeweils gül-
tige Fassung) wird gewährleistet, dass die 
landwirtschaftliche Bewirtschaftung des je-
weiligen Agri-PV-Teilbereichs fachlich nach-
vollziehbar geplant, flächenbezogen gesi-
chert und mit der technischen Anlagenkon-
zeption abgestimmt ist.

Die Festsetzung verhindert damit eine rein 
photovoltaische Nutzung ohne hinreichen-
den Nachweis der agrarischen Mitnutzung 
und dient der Vollzugssicherheit, der Wah-
rung des Gebietscharakters sowie der Um-
setzung des planerischen Leitbilds der Agri-
PV-Nutzung.

Maß der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 
21a BauNVO

Höhe baulicher Anlagen

Gem. §  9 Abs.  1 Nr.  1 BauGB i.V.m. §  18 
BauNVO

Die Festsetzung der maximalen Höhen 
baulicher Anlagen dient der Verhinderung 
einer Höhenentwicklung über das unbe-
dingt nötige Maß hinaus und sorgt somit 
für ein möglichst harmonisches Einfügen in 
das Landschaftsbild. Innerhalb der zulässi-
gen Höhen können alle technischen Mög-
lichkeiten für eine möglichst optimierte 
Photovoltaiknutzung ergriffen werden.

Die natürliche Geländeoberkante, als unte-
rer Bezugspunkt, wird in der Planzeichnung 
durch Höhenlinien dargestellt. Zwischen-
werte sind zu interpolieren.

Grundflächenzahl und maximal 
versiegelbare Grundfläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §  19 
BauNVO

Die Grundflächenzahl nach §  19 Abs.  1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter überbaute Grundflä-
che je Quadratmeter Grundstücksfläche zu-
lässig ist.

Im Sonstigen Sondergebiet „Agri-Photo-
voltaik-Freiflächenanlage“ 1 (SOAGRI-PV1) ist 
eine Grundflächenzahl von 0,6, in den Sons-
tigen Sondergebieten „Agri-Photovoltaik-
Freiflächenanlage“ 2-3 (SOAGRI-PV2-3) eine 
Grundflächenzahl von 0,7 und im Sonstigen 
Sondergebiet „Photovoltaik“ (SOPV) eine 
Grundflächenzahl von 0,8 für die projizier-
te überbaubare Fläche erforderlich, um die 
Belegungsdichte der Modultische zu regeln.

Im Unterschied zu sonstigen baulichen An-
lagen bringen Photovoltaikanlagen in auf-
geständerter Bauweise einen sehr gerin-
gen Versiegelungsgrad mit sich. Der tat-
sächliche Versiegelungsgrad wird durch 
die Verankerung der Unterkonstruktion für 
die Photovoltaikmodultische im Boden so-
wie durch die Flächen von Wechselrichtern, 
Trafogebäuden, Batteriespeicher und park-
internen Zuwegungen hervorgerufen. 

Deshalb wird festgesetzt, dass die Boden
versiegelung (Fundamente / Rammpfosten 
der Untergestelle, Wechselrichter, Transfor-
matoren, Batteriespeicher, Übergabestation 
und Zaunpfosten) maximal 500 m2 in den 
Sonstigen Sondergebieten „Agri-Photo-
voltaik-Freiflächenanlage“ 1 und 2 (SOAG-

RI-PV1-2) und maximal 2.500 m2 im Sonsti-
gen Sondergebiet „Agri-Photovoltaik-Frei-
flächenanlage“ 3 (SOAGRI-PV3) sowie maxi-
mal 2.000 m2  im Sonstigen Sondergebiet 
„Photovoltaik“ (SOPV) erreichen darf. Diese 
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Flächenangaben sind auch Grundlage der 
Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung.

Überbaubare und nicht über- 
baubare Grundstücksflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §  23 
BauNVO

Die Festsetzung der Baugrenzen erlaubt 
die Errichtung der Agri-Photovoltaik-Frei-
flächenanlage / Freiflächen-Photovoltaik-
Anlage an den vorgesehenen Stellen. Die 
Baufenster sind ausreichend groß dimen-
sioniert, um alle zur Errichtung und zum Be-
trieb der Agri-Photovoltaik-Freiflächenanla-
ge / Freiflächen-Photovoltaik-Anlage not-
wendigen Nebenanlagen und Funktionen 
anzulegen. Somit ist eine maximale Ausnut-
zung der Flächen im Plangebiet möglich.

Aus Erschließungsgründen, einerseits wäh-
rend der Bauzeit aber auch während des 
Betriebes der Anlage, können Zuwegungen 
innerhalb der überbaubaren Grundstücks
flächen angelegt werden, um einen gere-
gelten Betriebsablauf inklusive Wartung 
und Pflege der Agri-Photovoltaik-Freiflä-
chenanlage / Freiflächen-Photovoltaik-An-
lage zu gewährleisten.

Zur Ableitung von nicht versickertem Nie-
derschlagswasser können entsprechende 
Einrichtungen zur Entwässerung samt erfor-
derlichem Zubehör gebaut werden.

Flächen, die von der Bebauung 
freizuhalten bzw. nur ein-
geschränkt bebaubar ist, hier: 
Schutzstreifen Mühlenbach; 
Schutzstreifen 20-kV-Freilei-
tung OIE AG

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 6 BauGB

Zum Schutz des durch das Plangebiet ver-
laufenden Mühlenbaches wird eine ent-
sprechend gekennzeichnete Fläche festge-
setzt, die von jeglicher Bebauung freizuhal-
ten ist bzw. nur in Abstimmung mit der zu-
ständigen Fachbehörde bebaut werden darf.

Die wasserrechtlichen Ge- und Verbote (v. 
a. § 36 WHG i. V. m. § 31 LWG) sowie die 
Bewirtschaftungsziele für Gewässer sind zu 
beachten.

Gem. § 31 LWG Rheinland-Pfalz bedürfen 
die Errichtung, der Betrieb und die wesentli-
che Veränderung von Anlagen im Sinne des 
§ 36 WHG, die weniger als 10 m von der 

Uferlinie eines Gewässers dritter Ordnung 
entfernt sind der Genehmigung.

Zu genehmigungspflichtigen Anlagen gehö-
ren auch Veränderungen der Bodenoberflä-
che.

Analog mit den Schutzstreifen entlang der 
Versorgungsleitung wird ein Bereich defi-
niert, der mit Leitungsrechten zugunsten 
der OIE AG zu belasten ist. 

Die Belastung von Teilen des Plangebietes 
mit Leitungsrechten dient zum einen dazu, 
dem Versorgungsträger die Zugänglichkeit 
der Grundstücke zu Wartungs-/Instandhal-
tungszwecken zu gewährleisten und zum 
anderen zum Schutz der Versorgungslei-
tung. Vor der Bebauung dieser Fläche müs-
sen die erforderlichen Einweisungen und 
Bauanträge rechtzeitig mit der OIE AG ab-
gestimmt werden. 

Oberirdische Versorgungslei-
tung, hier: 20-kV-Freileitung 
OIE AG

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB

Durch das Plangebiet verläuft eine 20-kV-
Freileitung der OIE AG. Da durch die Leitung 
selbst und den zugehörigen Schutzstreifen 
Flächen des Sondergebietes in Anspruch 
genommen werden, wird der Verlauf der 
Leitung im Bereich dieser Nutzung in den 
Bebauungsplan übernommen. Vor der Be-
bauung dieser Fläche müssen die erforder-
lichen Einweisungen rechtzeitig mit der OIE 
AG abgestimmt werden.

Wasserfläche, hier: Mühlenbach

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB

Der Verlauf des Mühlenbaches wird nach-
richtlich in den Bebauungsplan aufgenom-
men und als Wasserfläche; hier: Mühlen-
bach festgesetzt. Damit wird der Verlauf des 
Mühlenbaches planungsrechtlich gesichert.

Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von 
Natur, Boden und Landschaft

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Die festgesetzten Maßnahmen dienen der 
Minimierung der Umweltwirkungen im All-
gemeinen und der Vermeidung artenschutz-
rechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG. Darüber hinaus sollen die 

Festsetzungen dazu beitragen, die Beein-
trächtigungen der durch das Planvorhaben 
induzierten Eingriffe zu mindern und so 
weit wie möglich auszugleichen.

Zum Ausgleich des Eingriffs in Natur und 
Landschaft sind die Flächen in den Sons-
tigen Sondergebieten „Agri-Photovoltaik-
Freiflächenanlage“ und „Photovoltaik“ 
durch naturnahe Grünlandeinsaat und ex-
tensive Bewirtschaftung als Grünland zu 
entwickeln und durch Mahd (1 bis 2-mali-
ge Mahd pro Jahr) zu pflegen. Der Einsatz 
von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist 
unzulässig. 

Innerhalb des Sonstigen Sondergebietes 
„Agri-Photovoltaik-Freiflächenanlage“ 1 
(SOAGRI-PV1) ist die Zielnutzung auf den Rot-
milan und dessen weitere Nahrungsraum-
nutzbarkeit abgestellt. Der Bebauungsplan 
setzt daher hier Reihenabstände von min-
destens 6 m ab Modultischkante fest, so 
dass nach der gängigen Behördenansicht 
und gem. den aktuellen Erkenntnissen eine 
weitere Nahrungsraumnutzung möglich ist.

Die einzelnen Maßnahmen sind den textli-
chen Festsetzungen des Bebauungsplanes 
und den Erläuterungen des Umweltberich-
tes zu entnehmen

Rückbauverpflichtung und 
Folgenutzung

Gem. § 9 Abs. 2 BauGB

Die innerhalb der Sonstigen Sondergebiete 
festgesetzten Nutzungen sind nur so lan-
ge zulässig, wie die Agri-Photovoltaik-
Freiflächenanlage / Freiflächen-Photo-
voltaik-Anlage betrieben wird. Nach 
Betriebsende sind diese einschließlich aller 
Nebeneinrichtungen und Fundamente in-
nerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren 
zurückzubauen. Ein Repowering der Anla-
ge gilt nicht als Betriebsende und bleibt von 
der Rückbauverpflichtung unberührt. Als 
Folgenutzung wird eine Landwirtschaftsflä-
che festgesetzt.
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Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vorschriften 
(gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
LBauO)

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 
4 BauGB i.V. mit § 88 LBauO)

Für Bebauungspläne können gem. § 9 Abs. 
4 BauGB i.V.m. § 88 der Landesbauordnung 
Rheinland-Pfalz gestalterische Festsetzun-
gen getroffen werden. 

Die Einzäunung der Photovoltaik-Anla-
ge dient dem Schutz vor Sachbeschädi-
gung und Diebstahl. Die Bauvorschrift ist 
so ausgestaltet, dass die Einzäunung nach 
Möglichkeit keine Barriere für Klein- und 
Mittelsäuger darstellt.
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das 
Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
von besonderer Bedeutung. Danach muss 
die Kommune als Planungsträgerin bei der 
Aufstellung eines Bebauungsplanes die öf-
fentlichen und privaten Belange gegenein-
ander und untereinander gerecht abwägen. 
Die Abwägung ist die eigentliche Planungs-
entscheidung. Hier setzt die Kommune ihr 
städtebauliches Konzept um und entschei-
det sich für die Berücksichtigung bestimm-
ter Interessen und die Zurückstellung der 
dieser Lösung entgegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

•	 Sammlung des Abwägungsmaterials

•	 Gewichtung der Belange

•	 Ausgleich der betroffenen Belange

•	 Abwägungsergebnis

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen Le-
bensgrundlagen (im Sinne des §  1 Abs.  6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in den Be-
bauungsplan eingestellt:

Grundsätzlich ist hierbei zu beachten, dass 
in § 2 Satz 1 des EEG 2023 der Errichtung 
von Anlagen zur Produktion erneuerbarer 
Energien, wie folgt Vorrang eingeräumt 
wird:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen 
sowie den dazugehörigen Nebenanlagen 
liegen im überragenden öffentlichen Inter-
esse und dienen der öffentlichen Gesund-
heit und Sicherheit. Bis die Stromerzeugung 
im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneut-
ral ist, sollen die erneuerbaren Energien als 
vorrangiger Belang in die jeweils durchzu-
führenden Schutzgüterabwägungen einge-
bracht werden.“

Auswirkungen auf die Belange der 
Raumordnung und Landesplanung

Aufgrund der Lage des Plangebietes inner-
halb eines Vorranggebietes Landwirtschaft 
wurde ein Zielabweichungsverfahrens von 
der Oberen Landesplanungsbehörde durch-
geführt.

Mit Zielabweichungsbescheid vom 
16.01.2025 (Az.: 1491 134 05/41) hat 
die Struktur- und Genehmigungsdirektion 
Nord festgestellt, dass für die Planung und 
Errichtung eines Solarparks „Auf‘m Müh-
lenberg“ die Abweichung von Ziel 83 des 
RROP RN 214 antragsgemäß zugelassen 
wird und die Grundzüge des regionalen 
Raumordnungsplans nicht berührt sind. 
Eine von dem Vorhaben ausgehende, raum-
bedeutsame Beeinträchtigung des großräu-
mig ausgewiesenen Vorranggebietes für die 
Landwirtschaft ist nicht anzunehmen. Mit 
der gegenständlichen Planung wird die be-
troffene Zielausweisung in ihrem Wesens-
gehalt nicht grundsätzlich berührt. Nach Z 
83 RROP RN 2014 sind in Vorranggebieten 
für die Landwirtschaft nur Maßnahmen 
und Vorhaben zulässig, die auf Dauer mit 
der landwirtschaftlichen Nutzung vereinbar 
sind. Die Fläche wird derzeit als Grünland 
für die Milchviehhaltung genutzt. Während 
des Betriebszeitraumes der Anlage steht 
die Fläche auf Grund der überwiegenden 
Nutzung als Agri-PVA weiterhin einer ex-
tensiven landwirtschaftlichen Nutzung zur 
Verfügung.

Darüber hinaus sind keine im Regiona-
len Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe 
festgelegten Vorranggebiete durch die vor-
liegende Planung betroffen.

Auswirkungen auf die allgemei-
nen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
und die Sicherheit der Wohn- und 
Arbeitsbevölkerung

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen 
Daseins. Er enthält die aus den allgemei-
nen Planungsgrundsätzen entwickelte For-
derung für Bauleitpläne, dass die Bevölke-
rung bei der Wahrung der Grundbedürfnis-
se gesunde und sichere Wohn- und Arbeits-
bedingungen vorfindet.

Das bedeutet, dass das Wohn- und Arbeits-
feld so entwickelt werden soll, dass Beein-
trächtigungen vom Planungsgebiet auf die 
Umgebung und von der Umgebung auf das 
Planungsgebiet vermieden werden. Dies 
kann erreicht werden, indem unvereinbare 
Nutzungen voneinander getrennt werden.

Aufgrund der Größe könnten von der ge-
planten Agri-Photovoltaik-Freiflächenanla-
ge / Freiflächen-Photovoltaik-Anlage visuel-
le Beeinträchtigungen mit Störungen der di-
rekten Wohnumfeldqualität ausgehen. 

Eine kritische Immissionssituation gem. 
den „Hinweisen zur Messung, Beurteilung 
und Minderung von Lichtimmissionen“ 
der Bund/Länderarbeitsgemeinschaft 
für Immissionsschutz besteht, wenn der 
Immissionsort weniger als 100 m in westli-
cher oder östlicher Lage entfernt ist.

Bei der dichtesten Wohnnutzung handelt 
es sich um das Wohngebäude des unmit-
telbar westlich angrenzenden Bauernho-
fes, welches jedoch durch eine Gehölzrie-
gel von der geplanten Agri-Photovoltaik-
Freiflächenanlage / Freiflächen-Photovolta-
ik-Anlage getrennt ist. Alle anderen Wohn-
nutzungen (Ortslage Sien) liegen in deutlich 
größeren Entfernungen. Aufgrund der groß-
flächig umgebenden, sichtverschattenden 
Gehölzbestände wird die Fläche mit Sicht-
bezügen deutlich eingeschränkt. Wenn 
überhaupt wird von den Wohngebieten aus 
nur ein sehr eingeschränkter Sichtbezug be-
stehen.

Grundsätzlich sind Agri-Photovoltaik-Frei-
flächenanlagen / Freiflächen-Photovolta-
ik-Anlagen emissionsarm und verursachen 
betriebsbedingt kaum Lärmbelastungen. 
Die baubedingten Lärmemissionen werden 
aufgrund der Bauart von Agri-Photovoltaik-
Freiflächenanlagen / Freiflächen-Photovol-
taik-Anlagen zeitlich sehr begrenzt sein, so 
dass diese ohne größere Relevanz sind. 

Ebenso wenig geht von Agri-Photovoltaik-
Freiflächenanlagen / Freiflächen-Photo-
voltaik-Anlagen ein Unfall- oder Katast-
rophenrisiko aus, da solche Anlagen keine 
gefährdenden Stoffe beinhalten Hinsicht-
lich des Brandschutzes sind entsprechende 
Schutzkonzepte zu entwickeln. Davon un-
abhängig sind aufgrund der großen Entfer-
nung zu den nächsten Siedlungen bei Brän-

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung
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den keine Auswirkungen auf den Menschen 
zu erwarten. 

Die geplante Ausrichtung und Bauart der 
Solarmodule muss sicher stellen, dass Ver-
kehrsteilnehmer auf der L 270 in keiner der 
beiden Fahrtrichtungen von Reflexionen be-
troffen sein werden, so dass keine stören-
den Blendwirkungen bestehen.

Grundsätzlich können durch das Ausbrin-
gen einer Antireflektionsschicht auf die So-
larzellen und die Verwendung spezieller 
Frontgläser die durch die PV-Module entste-
henden Lichtreflektionen jedoch auf ein un-
erhebliches Maß reduziert werden, so dass 
diesbezüglich nicht mit einem unüberwind-
baren Konfliktpotenzial zu rechnen ist.  

Insgesamt sind keine erheblichen negativen 
Umweltauswirkungen auf den Menschen 
zu erwarten. Im Gegenteil wird durch den 
Betrieb des Solarparks elektrische Energie 
ohne die Freisetzung von Kohlendioxid er-
zeugt, was sich positiv auf die menschliche 
Gesundheit auswirkt.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes  
kommt somit der Forderung, dass die Be-
völkerung bei der Wahrung der Grundbe-
dürfnisse gesunde und sichere Wohn- und 
Arbeitsbedingungen vorfindet, im vollem 
Umfang nach.

Auswirkungen auf die Erholungs-
funktion

Die natur- bzw. landschaftsgebundene Er-
holung kann durch Agri-Photovoltaik-Frei-
flächenanlagen / Freiflächen-Photovolta-
ik-Anlagen als technische und eingezäun-
te Anlage verändert werden. Dies kann ent-
weder infolge einer Verringerung von Flä-
chen mit landschaftsbezogener Erholungs-
nutzung ausgelöst werden oder durch eine 
erhebliche negative Veränderung der Erho-
lungseignung und -qualität benachbarter 
Erholungsflächen.

Aufgrund der strukturellen Ausprägung als 
schwerpunktmäßig weideländlich genutz-
tes Offenland ohne besondere Erlebnisqua-
lität hat das Plangebiet für die Erholungs-
nutzung nur eine geringe Bedeutung. 

Um speziell ausgewiesene und entspre-
chend ausgestattete Wanderwege oder 
landschaftsbezogene Erholungsgebie-
te mit erholungsspezifischen Infrastruktu-
ren wie Wanderhütten, Einkehrmöglichkei-
ten, touristische Aussichtspunkten, speziel-
len Ausflugszielen, etc. handelt es sich bei 

dem im Einwirkungsbereich des geplanten 
Solarparks liegenden Flächen nicht.

Insgesamt ist die Bedeutung des betroffe-
nen Gebietes für die Erholung gering. Ein 
erhöhtes Konfliktpotenzial bezüglich der Er-
holungsnutzung besteht nicht.

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbildes

Das Plangebiet und dessen Umgebung 
übernehmen weder eine besondere Funk-
tion für das Landschaftsbild noch für die 
landschaftsbezogene Erlebnisqualität und 
Erholungsfunktion.

Ebenso wenig handelt es sich um einen vi-
suell stark exponierten, weit einsehba-
ren oder einen siedlungsnahen Stand-
ort mit direkten Beeinträchtigungen der 
Wohnumfeldqualität. Der technisch gepräg-
te zukünftige Solarpark ist zwar mit nega-
tiven Landschaftswirkungen verbunden, 
die Wahrnehmbarkeit beschränkt sich je-
doch auf einen nicht erheblichen Bereich. 
Die landschaftliche Eigenart des Gesamt-
gebietes wird im Vergleich mit der derzeiti-
gen Situation nicht nennenswert, insbeson-
dere nicht signifikant verändert. Negative 
Folgen für das Landschaftsbild und die da-
mit verbundene landschaftsbezogene Er-
holung gehen von dem Solarparkvorhaben 
nicht aus.

„Der Planungsraum ist aufgrund seiner La-
ge innerhalb eines kleinen Tälchens nicht 
über größere Distanzen einsehbar. Die 
Ortslage von Sien befindet sich hinter der 
B 270 mit durchgehendem Hochgrünstrei-
fen und einem Geländerücken, so dass 
schon aus topografischen Gründen kaum 
Sichtachsen bestehen. Von der oberen Be-
grenzung des geplanten Solarparks be-
stehen lediglich zu einzelnen höhergelege-
nen Gebäuden der Sickinger Straße Sicht-
verbindungen.“
(Quelle: Umweltbericht zum Bebauungsplan „Auf’m 
Mühlenberg“ (Teil 2) in der Ortsgemeinde Sien; ARK 
Umweltplanung und –consulting, Piesbacher Str. 40, 
66701 Beckingen; Stand: 03.03.2026)

Nach Aufgabe der Nutzung der PV-Anlage 
wird diese zudem vollständig zurückgebaut

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

„Der zweite Bauabschnitt umfasst die nörd-
liche Talseite des Mühlenbaches bis zu den 
Aussiedlerhöfen sowie die gesamte Talflan-
ke oberhalb bis auf einen kleinen östlichen 
Abschnitt außerhalb des Vorranggebie-

tes. Schutzgebiete n. nach WHG/LWG oder 
BNatSchG sind nicht tangiert.  

Die Fläche ist Teil eines segmentierten 
Standweidekomplexes nördlich des Müh-
lenbaches und umfasst auch den vollstän-
dig verrohrten Quellabschnitt des Mühlen-
baches und einen daran anschließenden, 
ca. 130 m langen und stark tiefenerodierten 
Grabenabschnitt. Das Umfeld des verrohr-
ten Quellbereiches wird nicht oder nur sel-
ten beweidet, ist jedoch durch Aufdüngung 
und Graseinsaat floristisch stark verarmt.  

Keiner der unterschiedenen Abschnitte er-
füllt die floristischen Voraussetzungen zur 
Einstufung als magere Flachlandmähwie-
se (FFH-LRT 6510), vielmehr dominieren die 
typischen Weidezeiger (u.a. Lolium peren-
ne, Bromus hordeaceus, Cynosurus crista-
tus, Hypochaeris radicata, lokal auch Cirsi-
um arvense, Rumex obtusifoliuis und R. cris-
pus). Die besonders stark betretenen Berei-
che um die Versorgungsbereiche sind prak-
tisch vegetationsfrei.  

Der zweite Planungsabschnitt ist bis auf 
Einzelgebüsche am Mühlenbach sowie eine 
solitäre Traubeneiche (BHD 80 cm) und 
einen alten Apfelbaum (BHD 70 cm) ent-
lang der Trennzäune gehölzfrei. Der Apfel-
baum besitzt hohe Totastanteile sowie eine 
Hauptasthöhle. Eine endoskopische Prü-
fung ergab keine Hinweise auf eine aktuel-
le oder frühere Quartiernutzung durch Fle-
dermäuse oder als Höhlenbrüter-Brutplatz.  

Aufgrund der früher praktizierten Düngung 
mit Festmist ist die gesamte Fläche zusätz-
lich trophisch vorbelastet.  

Durch die zukünftig geplante Mahd (oder 
extensive Beweidung) der bisher überwie-
gend stark frequentierten Weide und der 
Ausgrenzung eines beiderseits 10m brei-
ten Gewässerrandes mit Entwicklung eines 
krautigen Gewässersaumes darf der Eingriff 
i.S.d. Eingriffsregelung trotz der (geringen) 
Versiegelung durch die Rammständer, Tra-
fogebäude und der Teilversiegelung durch 
den geplanten Erschließungsweg bilanziell 
als vollständig ausgeglichen gelten.  

Im Bereich des zweiten Planungsabschnit-
tes konnten im Zuge der faunistischen Er-
hebungen auf der Fläche bzw. unmittelbar 
daneben im Bereich des Mühlenbaches le-
diglich ein Brutpaar der Bachstelze erfasst 
werden. Die nischenbrütende Art wird eher 
als Profiteur von PV-Freiflächenanlagen be-
zeichnet. Es darf daher davon ausgegangen 
werden, dass die Realisierung des zweiten 
Planungsabschnittes des Solarparks keine 
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erhebliche negative Wirkung auf die Brut 
der Bachstelze ausüben wird. Auch im Rah-
men der weiderholten Erhebungen 2024 
und 2025 konnte auf der Fläche insbeson-
dere erneut kein Brutnachweis der Feldler-
che erbracht werden. Sie brütet wie 2022 
stets auf den Ackerflächen nördlich des 
Planbereiches.  

Insgesamt wurden im Umfeld auch bei der 
ergänzenden Untersuchungen 2024-2025 
insgesamt 42 Vogelarten registriert, die die 
Fläche ausschließlich als Nahrungsraum 
nutzen. Fokusart war hierbei der Rot- und 
Schwarzmilan, die wechselweise in den Jah-
ren 2022 und 2023 im benachbarten Wald-
bestand brüteten. Bei insgesamt 8 der ins-
gesamt 10 zusätzlichen Begehungen 2024 
und 2025 war der Rotmilan bei Jagdflügen 
über dem Plangebiet präsent. Der Schwarz-
milan wurde insgesamt nur einmal gesich-
tet. Die Horste im angrenzenden Waldbe-
stand waren 2024 und 2025 allerdings 
nicht mehr besetzt, zumindest ein (Wech-
sel)-Horst zeigt deutliche Erosionsspuren. 
Die Erhebungen aus 2025 deuten nunmehr 
auf einen besetzten Horst im Waldbestand 
ca. 400m nördlich der Planungsfläche hin. 
Die in der Bettelflugphase intensiv genutz-
ten Nahbereiche um den Horst sind daher 
nicht betroffen. Im Unterschied zu der klas-
sisch aufgeständerten Modultischen des 
1. Planungsabschnittes ist bei Agri-PV-An-
lagen eine wirtschaftliche Nutzung des 
Unterstandes vorgegeben. Zumindest bei 
Kategorie II-Anlagen mit größeren Modul-
tisch-Abständen ist auch eine Jagdraum-
nutzung für Gleitflugjäger weiterhin mög-
lich. Für einen 2 ha großen Teilbereich der 
Anlage (SOAgri-PV1) wird ein Mindestrei-
henabstand von 6 m pauschal festgesetzt, 
bei den übrigen Sondergebieten für Agri-
PV-Anlagen besteht dahingehend bei Ka-
tegorie II-Anlagen durch die Variabilität der 
Modultischhöhen ein gewisser Spielraum. 
Kumulativ ist auch für den 2. Bauabschnitt 
daher ein für den Bruterfolg relevanter Ver-
lust an Nahrungsflächen nicht herleitbar. 

Die Planungsfläche hat keine Bedeutung als 
Rastgebiet für Zugvögel.  

Auch für die lokale Fledermausfauna kann 
angenommen werden, dass sich die Pla-
nungsfläche selbst nicht in besonderem 
Maße als Jagdgebiet eignet. Mit einer höhe-
ren Aktivität ist in den randlichen Baumrei-
hen, Hecken oder Waldrändern zu erwarten. 
Quartiere sind nicht betroffen, eine nach 
oben offene Stammhöhle enthielt keine 
Spuren einer aktuellen oder früheren Quar-
tiernutzung. Alle randlichen Gehölze sind 

von der Belegungsfläche ausgenommen 
und bleiben als Leitstrukturen erhalten.  

Mit einem Vorkommen weiterer planungs-
relevanter Arten ist aufgrund der bekannten 
Verbreitung oder der Habitatbedingungen 
am Standort nicht zu rechnen. Die in den 
Saumbereichen entlang des Geltungsberei-
ches mögliche Zauneidechse konnte auch 
im Rahmen von insgesamt 10 weiteren Be-
gehungen von 2024 bis 2025 nicht nachge-
wiesen werden. 

Unter den weiteren abiotischen Schutzgü-
tern Boden, Wasser, Luft, Klima und Land-
schaftsbild lässt sich keine besondere qua-
litätsbezogene Disposition oder erhebliche 
Wirkung durch das Planungsvorhaben ab-
leiten. Insbesondere ist aufgrund der prak-
tisch fehlenden Sichtverbindungen zu Sied-
lungsbereichen eine erhebliche Wirkung auf 
das Landschaftsbild auszuschließen. Der 
Verlust an Bodenfunktion durch die geringe 
Versiegelung dürfte aus pedologischer Sicht 
durch die Aufgabe der Beweidung und der 
damit verbundenen punktuell starken Tritt-
belastung kompensiert werden.“ 
(Quelle: Umweltbericht zum Bebauungsplan „Auf’m 
Mühlenberg“ (Teil 2) in der Ortsgemeinde Sien; ARK 
Umweltplanung und –consulting, Piesbacher Str. 40, 
66701 Beckingen; Stand: 03.03.2026)

Auswirkungen auf die Belange des 
Bodenschutzes

Geologische Veränderungen gehen von 
einer PV-Freiflächenanlage nicht aus. Er-
hebliche Beeinträchtigungen können daher 
ausgeschlossen werden.

Im Zuge des Vorhabens kommt es - auf die 
Gesamtfläche bezogen - faktisch nur zu 
einer geringfügigen Versiegelung des Bo-
dens. Die Versiegelungen beschränken sich 
auf die Verankerungen für die Modulhalte-
rungen (Fundamente oder Rammpfosten) 
sowie ggf. den Bau von Betriebsgebäuden 
(z.B. Trafogebäude, Speicher und Zentral-
wechselrichter) und Erschließungsanlagen 
(z.B. Wege, Bedarfsparkplätze,...), d.h. tre-
ten lediglich punktuell auf. Auf dem weit-
aus größten Teil des Plangebietes bleiben 
sämtliche Bodenfunktionen erhalten. Auf-
grund der Vielzahl an vorhandenen Feld-
wirtschaftswegen sowohl innerhalb des 
Plangebietes als auch im direkten Umfeld 
sind keine zusätzlichen externen Erschlie-
ßungsmaßnahmen notwendig. Im Allge-
meinen wird das Schutzgut Boden bei PV-
Freiflächenanlagen nur geringfügig beein-
trächtigt. Zudem handelt es sich um eine le-
diglich temporäre Bodeninanspruchnahme, 
da nach der Aufgabe der photovoltaischen 

Nutzung ein kompletter Rückbau der Ver-
siegelungen erfolgen wird.

Die Beeinträchtigungen des Bodens sind 
insgesamt als von geringer Wirkintensität 
und als ökologisch unerheblich zu bewer-
ten.

Ein spürbar positiver Effekt entsteht 
demgegenüber durch die zukünftige 
Extensivierung der landwirtschaftlichen 
Nutzung, da der Wegfall des Nährstoff- 
und Pflanzenschutzmitteleintrags sowie 
bei den betroffenen Ackerflächen zusätzlich 
die langjährige Bodenruhe dem Boden die 
Möglichkeit zur Regeneration schafft.

Auswirkungen auf die Belange des 
Hochwasserschutzes und des Schutz-
gutes Wasser

Dem Gebiet kommt eine lediglich allgemei-
ne Bedeutung bezüglich des Grundwassers 
zu. Die geringfügige Verringerung der für 
die Infiltration von Regenwasser vorhande-
nen Fläche infolge der kleinflächigen Versie-
gelungen ist weder für den Oberflächenab-
fluss noch die Grundwasserneubildung von 
Bedeutung. Da das anfallende Regenwas-
ser über die schräg stehenden Module ab-
läuft und vor Ort vollständig und ungehin-
dert im Boden versickert, der Boden weit-
gehend unverändert erhalten bleibt und da-
her dessen Versickerungsfähigkeit nicht ver-
ändert wird, wird die Grundwasserneubil-
dungsrate trotz punktueller Versiegelungen 
und der Überdeckung mit Modulen im Ver-
gleich zur Ausgangssituation gleich bleiben. 
Eine Reduzierung der Grundwasserneubil-
dung und damit eine quantitative Verän-
derung des Grundwassers sind demzufolge 
nicht zu erwarten. Zu größeren Tiefbaumaß-
nahmen, die eine Grundwasserabsenkung 
verursachten könnten, oder zu Gründungen 
in einem Bereich mit hoch anstehendem 
Grundwasser wird es nicht kommen. Da-
durch verursachte Beeinträchtigungen sind 
daher ebenfalls nicht zu befürchten.

Mit relevanten Auswirkungen auf die Be-
lange des Hochwasserschutzes und des 
Schutzgutes Wasser ist insgesamt nicht zu 
rechnen.

Auswirkungen auf die Belange der 
Land- und Forstwirtschaft

Bei den Flächen, die für die Errichtung der  
Agri-Photovoltaik-Freiflächenanlage / Frei-
flächen-Photovoltaik-Anlage vorgesehen 
ist, handelt es sich ausschließlich um land-
wirtschaftliche Nutzflächen. 
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Der von der Planung betroffene Eigentümer 
und gleichzeitige Bewirtschafter stellt seine 
Flächen im eigenen Interesse für die Errich-
tung der Agri-Photovoltaik-Freiflächenan-
lage / Freiflächen-Photovoltaik-Anlage zur 
Verfügung. 

Solarparks leisten einen Beitrag zur Errei-
chung der Energiewende im Sinne einer de-
zentralen Produktion erneuerbarer Energien 
und dient somit dem Allgemeinwohl. 

Eine landwirtschaftliche Nutzung der Flä-
chen ist trotz der Umsetzung des Planvor-
habens weiterhin möglich (Einhaltung DIN 
SPEC im Teilbereich der Agri-Photovoltaik-
Freiflächenanlage). Mit dem Eigentümer 
und Bewirtschafter wird ein praktikables, 
landwirtschaftliches Nutzungskonzept ab-
gestimmt. 

Das Plangebiet soll nach Realisierung der  
Agri-Photovoltaik-Freiflächenanlage / Frei-
flächen-Photovoltaik-Anlage weiterhin 
landwirtschaftlich genutzt werden. Darüber 
hinaus wurde eine Rückbauverpflichtung 
und Folgenutzung „Landwirtschaft“ per 
Festsetzung in den Bebauungsplan aufge-
nommen. Somit ist gewährleistet, dass die 
überplanten Flächen nach Beendigung der 
PV-Nutzung wieder für die Landwirtschaft 
zur Verfügung stehen können.

Zudem wird in § 2 Satz 1 des EEG 2023 
der Errichtung von Anlagen zur Produktion 
erneuerbarer Energien, wie folgt Vorrang 
eingeräumt:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen 
sowie den dazugehörigen Nebenanlagen 
liegen im überragenden öffentlichen Inter-
esse und dienen der öffentlichen Gesund-
heit und Sicherheit. Bis die Stromerzeugung 
im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneut-
ral ist, sollen die erneuerbaren Energien als 
vorrangiger Belang in die jeweils durchzu-
führenden Schutzgüterabwägungen einge-
bracht werden.“

Aus den genannten Gründen und aufgrund 
der besonderen Bedeutung der Nutzung re-
generativer Energien ist die Inanspruchnah-
me dieser landwirtschaftlichen Nutzflächen 
vertretbar.

Aufgrund der Lage des Plangebietes inner-
halb eines Vorranggebietes Landwirtschaft 
wurde ein Zielabweichungsverfahrens von 
der Oberen Landesplanungsbehörde durch-

geführt und mit Schreiben vom 16.01.2025 
positiv beschieden.

Die Belange der Forstwirtschaft sind durch 
die Planung nicht direkt betroffen.  

Auswirkungen auf die Belange der 
Versorgung, insbesondere mit Ener-
gie

Es sind keine negativen Auswirkungen auf 
die Belange der Versorgung bekannt. Die in 
der Agri-Photovoltaik-Freiflächenanlage / 
Freiflächen-Photovoltaik-Anlage gewonne-
ne Energie wird in das örtliche Stromnetz 
eingespeist. Ein Wasseranschluss ist nicht 
erforderlich und entsprechend nicht vor-
handen.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs

Die Erschließung des Plangebietes ist 
über einen von der B 270 abzweigenden 
Feldwirtschaftsweg gewährleistet, der von 
Westen an die Fläche heranführt.

Ein erhöhtes Park- oder Verkehrsaufkom-
men kann ausgeschlossen werden, da 
durch die Art der Nutzung kein Kunden-, 
Liefer- oder Publikumsverkehr entsteht. Das 
kaum als solches zu bezeichnende „Ver-
kehrsaufkommen“ beschränkt sich auf ein-
zelne wenige Fahrten pro Jahr zur Kontrolle 
bzw. Instandhaltung der Agri-Photovoltaik-
Freiflächenanlage / Freiflächen-Photovolta-
ik-Anlage.

Die Sicherheit und Leichtigkeit des Ver-
kehrs auf der B 270 dürfen durch die Ag-
ri-Photovoltaik-Freiflächenanlage / Freiflä-
chen-Photovoltaik-Anlage nicht negativ be-
einträchtigt werden. Die geplante Ausrich-
tung und Bauart der Solarmodule muss si-
cher stellen, dass Verkehrsteilnehmer auf 
der B 270 in keiner der beiden Fahrtrichtun-
gen von Reflexionen betroffen sein werden, 
so dass keine Blendrisiken bestehen.

Negative Auswirkungen auf die Verkehrssi-
cherheit durch die Agri-Photovoltaik-Freiflä-
chenanlage / Freiflächen-Photovoltaik-An-
lage sind somit nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf die Belange des 
Klimas

Im Zuge der Realisierung der geplan-
ten Freiflächen-Photovoltaik-Anlage kön-
nen durch die Überbauung mit PV-Modu-
len lokalklimatische Veränderungen auftre-
ten, da zum einen tagsüber unter den Mo-
dulreihen durch die Überdeckungs- und Be-

schattungseffekte niedrigere Temperaturen 
auftreten und zum anderen in den Nacht-
stunden infolge der Verhinderung der Ab-
strahlung durch die überdeckenden Modul-
tischen eine verminderte Kaltluftproduktion 
erfolgt.

Der Einwirkungsbereich ist auf den unmit-
telbaren Eingriffsbereich beschränkt. Die 
Wirkintensität ist aufgrund der betroffe-
nen Flächengröße als gering zu bezeichnen. 
Großräumige klimarelevante Auswirkungen 
sind nicht zu erwarten.

Beeinträchtigungen durch entstehende Be-
lastungen der Luft (Kfz-Verkehr zu Instand-
haltungszwecken) können aufgrund des 
sehr geringen Ausmaßes als vernachlässig-
bar eingestuft werden. Entsprechend kann 
eine erhebliche Verschlechterung der lufthy-
gienischen Situation ausgeschlossen wer-
den.

Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein 
Projekt zur regenerativen Energiegewin-
nung. Der Ausbau der Nutzung solarer 
Strahlungsenergie entspricht dem bundes-
politischen Ziel zur Gestaltung des Klima-
wandels durch Verringerung des CO2-Aus-
stoßes in Prozessen der Energieerzeugung.

Auswirkungen auf die Belange des 
Denkmalschutzes

In der Fundstellenkartierung der Direktion 
Landesarchäologie sind im südlich gelege-
nen Umfeld des Geltungsbereiches mehrere 
Fundstellen verzeichnet. Bei den Fundstel-
len Sien 9 und 11 (GDKE interne Bezeich-
nung) wurden römerzeitliche Siedlungs- 
und Grabbefunde festgestellt. Es kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass sich die Fund-
stellen bis in den Geltungsbereich erstre-
cken. Die Landesarchäologie Trier ordnet die 
Geltungsfläche deshalb als archäologische 
Verdachtsfläche ein. Um zu prüfen, in wel-
chem Umfang von der Planung bodendenk-
malpflegerische Belange betroffen sind, ist 
das Plangebiet im Rahmen einer archäolo-
gischen Sachverhaltsermittlung durch geo-
physikalische Prospektionen (Magnetik) 
nach archäologischen Vorgaben zu untersu-
chen. In Freiflächen (Wiesen, Ackergelände) 
sind die magnetischen Prospektionen vor 
jeglichen Bodeneingriffen vorzunehmen. In 
den Ergebnissen dieser zerstörungsfreien 
Magnetometer-Messungen zeichnen sich 
archäologische Befunde in der Regel deut-
lich ab. Ggf. müssen die Messbilder noch 
durch archäologische Sondageschnitte eva-
luiert werden. Dies ist in den Bauzeitenplä-
nen zu berücksichtigen.  



Bebauungsplan „Solarpark Auf‘m Mühlenberg (Teil 2)“, Ortsgemeinde Sien 22 www.kernplan.de

Für den Geltungsbereich wurde eine be-
dingte Zulässigkeit in den Bebauungsplan 
aufgenommen, wonach eine Bebauung erst 
nach Abschluss der bodendenkmalpflegeri-
schen Sachverhaltsermittlungen und Frei-
gabe durch die GDKE - Landesarchäologie 
Trier zulässig ist.

Die Belange des Denkmalschutzes werden 
durch die Aufnahme einer bedingten Zuläs-
sigkeit berücksichtigt.

Auswirkungen auf private Belange

Negative Auswirkungen der Planung auf 
private Belange sind nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplanes

•	 Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen zur Gewinnung von rege-
nerativer Energie

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Erholungsfunktion

•	 Keine erheblichen Auswirkungen auf 
die Belange des Orts- und Landschafts-
bildes

•	 Keine erheblichen, nicht ausgleichbaren 
Auswirkungen auf die Belange des Um-
weltschutzes; bei Beachtung der festge-
setzten Vermeidungs- und Kompensa-
tionsmaßnahmen

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Bodenschutzes

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Hochwasserschutzes und 
des Schutzgutes Wasser

•	 Keine erheblichen negativen Auswir-
kungen auf die Belange der Landwirt-
schaft (Ergebnis des Zielabweichungs-
verfahrens); Gewährleistung der land-
wirtschaftlichen Weiterbewirtschaftung 
durch Installation der Agri-Photovoltai-
kanlage

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange der Forstwirtschaft

•	 Geringer Erschließungsaufwand: ledig-
lich interne Erschließung und Anschluss 
an Stromnetz erforderlich

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

•	 Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Verabschie-
dung des Bebauungsplanes

Zwar gehen durch die Errichtung der Ag-
ri-Photovoltaik-Freiflächenanlage / Freiflä-
chen-Photovoltaik-Anlage Weideflächen 
temporär verloren; allerdings können die 
Flächen durch Beweidung weiterhin land-
wirtschaftlich genutzt werden. Der von der 
Planung betroffene Eigentümer und gleich-
zeitige Bewirtschafter stellt seine Flächen 
zudem im eigenen Interesse für die Errich-
tung der Agri-Photovoltaik-Freiflächenan-
lage / Freiflächen-Photovoltaik-Anlage zur 
Verfügung. 

Seitens der Generaldirektion Kulturelles 
Erbe werden innerhalb des Plangebietes 
Bodendenkmale vermutet, weshalb das 
Plangebiet im Rahmen einer archäologi-
schen Sachverhaltsermittlung durch geo-
physikalische Prospektionen (Magnetik) 
nach archäologischen Vorgaben zu unter-
suchen ist.

Die Belange des Denkmalschutzes werden 
durch die Aufnahme einer bedingten Zuläs-
sigkeit berücksichtigt.

Aus Sicht der Ortsgemeinde überwiegen der 
Klimaschutz und der Ausbau erneuerbarer 
Energien, welche dem Wohl der Allgemein-
heit dienen, als Belange des öffentlichen In-
teresses. Landwirtschaftliche Betriebe sind 
nicht existenziell betroffen.

Aufgrund der Lage des Plangebietes inner-
halb des Vorranggebietes Landwirtschaft 
wurde ein Zielabweichungsverfahren von  
der Oberen Landesplanungsbehörde durch-

geführt und mit Schreiben vom 16.01.2025 
positiv beschieden.

Darüber hinaus sind keine Argumente 
bekannt, die gegen die Aufstellung des Be-
bauungsplanes sprechen.

Gewichtung und Abwägungs-
fazit

Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes wurden die relevan-
ten Belange umfassend gegeneinander ab-
gewogen. Die positiven Argumente, insbe-
sondere dass die Errichtung und der Betrieb 
von Anlagen zur Produktion erneuerbarer 
Energien im überragenden öffentlichen In-
teresse liegen und der öffentlichen Sicher-
heit dienen, überwiegen deutlich. Es gibt 
keine erheblich negativen Auswirkungen 
auf das Orts- und Landschaftsbild, gesunde 
Wohnverhältnisse, umweltschützende Be-
lange, den Verkehr oder die Ver- und Ent-
sorgung.  Insgesamt kommt die Abwägung 
zu dem Ergebnis, dass eine Umsetzung der 
Planung möglich ist.


